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 Veröffentlicht am 27.09.1983

Norm

WEG 1975 §25

Rechtssatz

Bei Zusage der Einräumung von Wohnungseigentum an einer bereits bestehenden Wohnung reicht im Falle der

ungebührlichen Verzögerung der Begründung von Wohnungseigentum in der Regel die allgemeine Klage auf

Vertragszuhaltung aus. Dies gilt umso mehr für den Fall, in dem die Wohnung dem Kläger bereits übergeben und der

gesamte Kaufpreis zahlenmäßig bestimmt vereinbart wurde.
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